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AUSBILDUNGEN FÜR GESUNDHEITSBERUFE UMFASSEN EINE VIELZAHL VON UNTER-
SCHIEDLICHEN BERUFEN, DEREN BERUFSBILD DIE UMSETZUNG VON MASSNAHMEN 
ZUR OBSORGE FÜR DEN ALLGEMEINEN GESUNDHEITSZUSTAND DER BEVÖLKERUNG 
UMFASST. DARUNTER SIND TÄTIGKEITEN IM RAHMEN DER GESUNDHEITSVERSORGUNG 
ZU VERSTEHEN, DIE FÜR DEN MENSCHEN ZUM ZWECKE DER FÖRDERUNG, ERHALTUNG, 
WIEDERHERSTELLUNG ODER VERBESSERUNG DER GESUNDHEIT ERBRACHT WERDEN.
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FORTBILDUNGSPFLICHT DES GEHOBENEN DIENSTES FÜR GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGE  § 63 GuKG
Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege sind verpflichtet zur Information über die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse, 
insbesondere der Pflegewissenschaft sowie der medizinischen Wissenschaft, und zur Vertiefung der in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten innerhalb 
von jeweils 5 Jahren Fortbildungen in der Dauer von mindestens 60 Stunden zu besuchen. Über den Besuch einer Fortbildung ist eine Bestätigung auszustellen.

FORTBILDUNGSPFLICHT DER PFLEGEASSISTENZ  § 104c GuKG
Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz  sind verpflichtet, sich über die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse der Gesundheits- und Krankenpflege zu informieren 
und – zur Vertiefung der in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten – Fortbildungen in der Dauer von mindestens 40 Stunden innerhalb von jeweils 
5 Jahren zu besuchen. Über den Besuch einer Fortbildung ist eine Bestätigung auszustellen.

FORTBILDUNGSPFLICHT DER DIPLOMSOZIALBETREUERINNEN, FACHSOZIALBETREUERINNEN UND HEIMHELFERINNEN
§ 16 Abs. 5 Steiermärkisches Sozialbetreuungsberufegesetz – StSBBG
(1) Diplom-SozialbetreuerInnen und Fach-SozialbetreuerInnen sind verpflichtet, im Zeitraum von zwei Jahren mindestens 32 Stunden an Fortbildung 
zu absolvieren. Heimhelfer beziehungsweise Heimhelferinnen sind verpflichtet, im Zeitraum von zwei Jahren mindestens 16 Stunden an Fortbildung zu 
absolvieren. Durch die Fortbildung soll sichergestellt werden, dass das Ausbildungsniveau dem jeweiligen Stand der Wissenschaft entspricht.

ZERTIFIZIERUNGEN
Ö-CERT ist ein überregionales Modell zur Anerkennung von qualitätssichernden Maßnahmen für Organisationen in der Erwachsenenbildung. 
Das innovative Ö-Cert-Verfahren, das spezifische Grundvoraussetzungen überprüft und unterschiedliche Qualitätszertifikate anerkennt, schafft erstmals 
österreichweit einheitliche Qualitätsstandards für Bildungsanbieter und hat europaweit Vorbildcharakter.

LQW ist ein Verfahren zur Qualitätssicherung und bedeutet "LERNERORIENTIERTE QUALITÄT IN DER WEITERBILDUNG". Im Mittelpunkt stehen hier die nach 
Bildung strebenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im Unterschied zur traditionellen Zertifizierungen richtet sich hier die Testierung stärker nach den 
selbstbestimmten Qualitätskriterien der jeweiligen Organisation.
ÖGKV PFP® ist eine Qualitätskennzeichnung des österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes und sichert höchste Qualitätstandards 
sowie die permanente Weiterentwicklung von Inhalten bei Fortbildungsangeboten.

BILDUNGSKOSTEN  und Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sind in der Arbeitnehmerveranlagung als Werbungskosten steuerlich absetzbar, 
wenn sie aus Eigenmitteln finanziert wurden.

DER ÖGKV 
Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband ist die größte, nationale berufspolitische Vertretung für alle Pflegeberufe. 
Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder gemeinnützig, unabhängig und interkonfessionell. 
Grundsätze des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes sind die  Anerkennung der Grundrechte und die Achtung 
vor dem Leben und der Würde des Menschen.

Der ÖGKV nimmt eine zentrale Rolle im Bildungsbereich und gesundheitspolitisch in der Zusammenführung standespolitischer Themen 
ein. Als Anbieter von Fort- und Weiterbildungen fördert er die kontinuierliche Verbesserung von Ausbildung und Pflegewissenschaft in 
Österreich. 
Er ist unabhängiger nationaler Berufsverband für alle in der Gesundheits- und Krankenpflege tätigen Personen. 
Zu seinen Kompetenzen zählen die Definition der Pflege, die Festlegung der Pflegephilosophie, berufspolitische Belange, Beratung und 
Bildung sowie Forschung und Qualitätssicherung.

DIE BASIS UNSERER ZUSAMMENARBEIT IST ZIELORIENTIERUNG, GEGENSEITIGE WERTSCHÄTZUNG, EHRLICHKEIT UND OFFENHEIT.

DIE AKADEMIE FÜR GESUNDHEITSBERUFE
Als Bildungsinstitution des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes sehen wir unsere Aufgabe in der Aus- und 
Weiterbildung in den Bereichen Pflege, Qualitätssicherung und Management. Neben theoretischer Ausbildung steht  die Umsetzbarkeit 
im beruflichen Alltag im Vordergrund.
Durch permanente Einbindung nationaler und internationaler Entwicklungen und die Zusammenarbeit mit qualifizierten Bildungs- und 
Gesundheitseinrichtungen entsprechen sämtliche Bildungsangebote höchsten Standards.

Wir erfüllen nachhaltig  den gesellschaftlichen Bildungsauftrag und leisten somit einen wichtigen Beitrag zur gesundheitlichen 
Versorgung des Menschen. Die Akademie für Gesundheitsberufe ist LQW testiert und Ö-Cert zertifiziert. 

ALLGEMEINES UND INFORMATIVES

Interessantes und Wissenswertes Rechte und Pflichten
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WEITERBILDUNGEN
AKUTGERIATRIE UND REMOBILISATION 
PFLEGE BEI ENDOSKOPISCHEN EINGRIFFEN
KOMPLEMENTÄRE PFLEGE – AROMAPFLEGE
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PFLEGE BEI
ENDOSKOPISCHEN

EINGRIFFEN



ZIELGRUPPE  [ VORAUSSETZUNGEN ]
Personen mit einem Diplom für Gesundheits- und Krankenpflege

AUSBILDUNGSZIEL
Die Weiterbildung vermittelt und vertieft die  erforderlichen Fachkenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für den Fachbereich 
Endoskopie. Sie befähigt Pflegepersonen in eigen- und mitverantwortlicher Handlungskompetenz dem höchsten Qualitätsstandard zu 
entsprechen. Die Selbstreflexion des Einzelnen wird gefördert und durch einen pädagogisch unterstützten  Erfahrungsaustausch das Ver-
antwortungsbewusstsein gestärkt. Dadurch wird eine persönliche Weiterentwicklung des beruflichen Handelns erreicht.
Im Rahmen der Weiterbildung erwirbt man zusätzlich die Befähigung für die Vorbereitung, Durchführung und Nachsorge bei Sedierungs-
maßnahmen bei endoskopischen Eingriffen. Die Lehrinhalte entsprechen auch den Vorgaben des Fachkundelehrgangs 1 für Sterilgutver-
sorgung.

GESETZLICHE GRUNDLAGE
Die berufsbegleitende Weiterbildung erfolgt gemäß der Gesundheits- und Krankenpflege-Weiterbildungs verordnung 
(GuK-WV, BGBL.II Nr.453/2006).

ZEITPLAN
Die Weiterbildung umfasst insgesamt 392  Stunden und wird berufsbegleitend durchgeführt. 
Sie gliedert sich in 312 Stunden Theorie und 80 Stunden Praktikum.

ABSCHLUSS
Nach bestandener Prüfung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Abschlusszeugnis. Sie sind berechtigt nach § 64 GuKG die 
Zusatzbezeichnung "Pflege bei endoskopischen Eingriffen" anzuführen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten ein Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Endoskopie-Assistenzpersonal (DEGEA) für 
"Sedierung und Notfallmanagement in der Endoskopie" und eine Bestätigung für die Absolvierung des Fachkundelehrgangs [1] in der 
Sterilgutversorgung.

PFLEGE BEI ENDOSKOPISCHEN EINGRIFFEN   

Std        Inhalte

 159 PFLEGE
  Spezielle Begleitung der Patientinnen und Patienten auf Grundlage des Pflegeprozesses im Bereich Endoskopie
  Mitarbeit bei Diagnostik, Therapie und Lagerungstechniken
  Grundlagen der Instrumenten- und Materialkunde
  Medizin- und Pflegeethik, Gesundheitsförderung
  Spezielle Krankenhaushygiene, Komplikations- und Notfallmanagement
 
 63 MEDIZINISCHER BEREICH
  Organspezifische Untersuchungen, diagnostische, therapeutische und interventionelle Endoskopie
  Maßnahmen in der Notfallendoskopie und Notfallmedizin
  Allgemeine und spezielle Pharmakologie

 20 RECHTSKUNDE
  Berufsgesetze (GuKG, Ärztegesetz), Arbeits- und Dienstrecht

 26 MEDIZINTECHNIK UND ARBEITSSICHERHEIT
  Medizintechnische Gerätekunde, Sicherheitsvorschriften sowie Grundlagen der Elektrotechnik 
  Grundlagen der HF-Chirurgie und Strahlenschutz
 
 38 ORGANISATION
  Personalmanagement und Administration,
  Patientenorientierte Kommunikation und Qualitätsmanagement

  ABSCHLUSSARBEIT
  Literaturbearbeitung eines fachspezifischen Themas unter Einhaltung der allgemeinen Regeln für 
  die Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit.

 80 PRAKTIKUM 
  Praktische Ausbildung in einer endoskopischen Abteilung einer Krankenanstalt.

Teilnahmegebühren  auf Anfrage

Weiterbildung nach § 64 GuKG
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AKUTGERIATRIE
UND 

REMOBILISATION



 26 GERIATRIE, GERONTOLOGIE UND GERONTOPSYCHIATRIE
  Epidemiologie, gesundheitspolitische und ökonomische Aspekte
  Geriatrische Krankheitsbilder, Gerontopsychiatrie

 70 THERAPEUTISCHE KONZEPTE IN DER GERIATRISCHEN PFLEGE
  Biographiearbeit, orientierungsgebende Prophylaxen und Umgang mit desorientierten Menschen
  Reaktivierende Pflege sowie rehabilitative, aktivierende und therapeutische Bewegungskonzepte

 48 PSYCHOLOGIE, KOMMUNIKATION UND KOOPERATION
  Psychohygiene, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Kooperation und Angehörigenarbeit
  Personenzentrierte Gesprächsführung, Unterstützung, Beratung und Konfliktmanagement

 40 PFLEGE IN DER GERIATRIE
  Dimensionen des geriatrischen Assessments, Case Management sowie komplementäre Pflegemethoden
  Spezielle geriatrische Pflegephänomene (Ernährungsstörungen, Inkontinenz, Mobilität, Sturz)

 16 ORGANISATION UND RECHT
  Struktur und Organisation geriatrischer Versorgungssysteme
  Ethische Aspekte und berufsrelevante Rechtsfragen

  VERFASSEN EINER ABSCHLUSSARBEIT
  Literaturbearbeitung eines fachspezifischen Themas unter Einhaltung der allgemeinen Regeln 
  für die Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit.

 40 HOSPITATION
  Einblicke in eine Fachabteilung für Akutgeriatrie und Remobilisation oder einer Einrichtung, die der   
  stationären Betreuung akutgeriatrischer Menschen dienen.

ZIELGRUPPE  [ VORAUSSETZUNGEN ]
Personen mit einem Diplom für Gesundheits- und Krankenpflege

AUSBILDUNGSZIEL
Geriatrische Patientinnen und Patienten benötigen eine auf ihre komplexe Situation abgestimmte Behandlung und Betreuung. Dies 
beschränkt sich nicht nur auf Diagnose und Therapie eines singulären Leidens. Hier müssen im Besonderen die medizi nischen, 
funktionellen, psychischen und sozialen Aspekte einer (hoch-) betagten Person beachtet werden.
Das pädagogisch ganzheitlich abgestimmte Weiterbildungskonzept fördert die Sozial- und Sachkompetenz der Pflegenden im Umgang  
mit geriatrischen und gerontopsychia trischen Menschen.

GESETZLICHE GRUNDLAGE
Die berufsbegleitende Weiterbildung erfolgt gemäß der Gesundheits-  und Krankenpflege-Weiterbildungs verordnung.
(GuK-WV, BGBL.II Nr.453/2006).

ZEITPLAN
Die Weiterbildung umfasst insgesamt 240 Stunden und wird berufsbegleitend durchgeführt. Sie gliedert sich in 200 Stunden Theorie und 
40 Stunden Praktikum.

ABSCHLUSS
Nach erfolgreicher Ablegung der Prüfungen erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Abschlusszeugnis. Sie sind berechtigt, 

nach § 64 GuKG die Zusatzbezeichnung "Pflege in der Akutgeriatrie und Remobilisation" anzuführen.

Teilnahmegebühren  auf Anfrage

AKUTGERIATRIE UND REMOBILISATION  

Std        InhalteWeiterbildung nach § 64 GuKG
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Std        Inhalte

ZIELGRUPPE  [ VORAUSSETZUNGEN ]
Personen mit einem Diplom für Gesundheits- und Krankenpflege können die Weiterbildung unter dem § 64 GuKG absolvieren. 
Für Personen mit einer Berufsberechtigung für Pflegeassistenz oder eines Sozialbetreuungsberufes besteht die Möglichkeit die Ausbildung 
als Fortbildung § 104c GuGK (Pflegeassistenz) oder § 16 StSBBG (Sozialbetreuungsberufe) zu absolvieren. 

AUSBILDUNGZIEL
Diese Weiterbildung befähigt zur Anwendung ätherischer Öle auf  der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Das Ziel dieses Weiterbildungskonzeptes ist das Erlernen von Techniken und Anwendungen im Bereich ätherischer Öle zur 
Selbstanwendung oder zur Betreuung und Beratung von Patientinnen und Patienten in der Gesundheits - und Krankenpflege, um den 
Genesungsprozess zu beschleunigen.
Die Vermittlung von speziellen Anwendungsformen und Anwendungsbereichen im Rahmen des pflegespezifischen Verantwortungs-
bereiches stehen im Vordergrund.

GESETZLICHE GRUNDLAGE
Die berufsbegleitende Weiterbildung erfolgt gemäß der Gesundheits- und Krankenpflege-Weiterbildungs verordnung 
(GuK-WV, BGBL.II Nr.453/2006).

ZEITPLAN
Die Weiterbildung umfasst insgesamt 208 Stunden und wird berufsbegleitend durchgeführt.

ABSCHLUSS
Nach erfolgreich abgelegter Prüfung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Abschlusszeugnis mit der Berechtigung,

die Zusatzbezeichnung "Komplementäre Pflege – Aromapflege" anzuführen.

 30 GRUNDLAGEN DER KOMPLEMENTÄREN PFLEGE
  Historische Entwicklung
  Salutogenese und Aromapflege
  Ätherische Öle und Pflege 
  Auseinandersetzung mit ausgewählten wissenschaftlichen Studienergebnissen

 36 GRUNDLAGEN DER PFLANZENHEILKUNDE, BIOCHEMIE DER ÄTHERISCHEN ÖLE
  Herkunft, Gewinnung und Verarbeitung sowie Wirkung und Nebenwirkungen der Pflanzen
  Inhaltsstoffgruppen ätherischer Öle und biochemische Zusammensetzung  

 24 SPEZIELLE ASPEKTE  DER WAHRNEHMUNG ÜBER DIE SINNESORGANE
  Psychische Wirkung der ätherischen Öle durch Riechen – Schmecken – Tasten – Fühlen

 72 SPEZIELLE ANWENDUNGSFORMEN UND ANWENDUNGSBEREICHE
  Wickel, Auflagen und Kompressen, Waschungen sowie Haut- und Körperpflege
  Einreibungen, Raumbeduftung und Anwendungen in der Pflege im Akutbereich
  Kinder- und Palliativpflege 

 12 RECHTSKUNDLICHER UND ORGANISATORISCHER BEREICH
  Gesundheits- und Krankenpflegegesetz
  Ärztegesetz, Apothekergesetz, Kosmetikverordnung

 18 KOMMUNIKATION
  Kommunikations- und Beratungsmodelle

 16 INSTITUTSAUTONOMER  BEREICH, KOLLOQUIUM  

  VERFASSEN EINER ABSCHLUSSARBEIT
  Literaturbearbeitung eines fachspezifischen Themas unter Einhaltung der allgemeinen  Regeln für die 
  Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit.

KOMPLEMENTÄRE PFLEGE –  AROMAPFLEGE

Weiterbildung nach § 64 GuKG

Teilnahmegebühren  auf Anfrage



Dieses Produkt einschließlich all seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. 
Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche  
Genehmigung unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 
Veröffentlichungen und die Einspeicherung,  Verarbeitung und Verbreitung in elektronischen Systemen.

F Ü R  G E S U N D H E I T S B E R U F E

AKADEMIE

UNIVERSITÄTSLEHRGÄNGE
MITTLERES PFLEGEMANAGEMENT
SONDERAUSBILDUNG IN DER KRANKENHAUSHYGIENE          
DEMENZ – NEUROKOGNITIVE STÖRUNGEN – PFLEGE UND VERSORGUNG                            

Göstinger Straße 24   
A-8020 Graz     
T  +43 316 577151    
F  +43 316 577151 4    
www.oegkv-akademie.at

I N  V E R A N T W O R T U N G  F Ü R  D E N  M E N S C H E N

A U S B I L D U N G  A U F  H Ö C H S T E M  N I V E A U

WEITERBILDUNGEN
AKUTGERIATRIE UND REMOBILISATION 
PFLEGE BEI ENDOSKOPISCHEN EINGRIFFEN
KOMPLEMENTÄRE PFLEGE – AROMAPFLEGE
CED – PFLEGE BEI CHRONISCH-ENTZÜNDLICHEN DARMERKRANKUNGEN
FORTBILDUNGEN
CLINICAL ASSESSMENT
PFLEGEASSISTENZ

   CLINICAL 
ASSESSMENT



CLINICAL   ASSESSMENT – CA

Diagnostische Pflegeintervention 

ZIELGRUPPE [VORAUSSETZUNGEN]
Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegpersonen, die erweiterte Kompetenzen im klinischen Handeln und Denken erwerben wollen. 
Durch Absolvierung der Fortbildung sollte mehr Sicherheit in der Ersteinschätzung und Entscheidungsfindung erlangt werden.

AUSBILDUNGSZIEL
dieses Basisseminars ist es, für alle relevanten Körpersysteme die grundlegenden Methoden des Clinical Assessments, wie Anamnese-
erhebung, Inspektion, Palpation, Perkussion und Auskultation zu erlernen, sowie die physiologischen und pathologischen Symptome zu 
erkennen. Die Teilnehmenden erwerben im Rahmen des Basisseminars wichtiges theoretisches Wissen und praktische Fertigkeiten für 
diese diagnostische Pflegeintervention um mehr Sicherheit in der Einschätzung der Situation zu erlangen.

GESETZLICHE GRUNDLAGE
Die gesetzliche Grundlage für diese Fortbildung bildet § 63 GuKG. 

ZEITPLAN 
Die Fortbildung umfasst insgesamt 32 Stunden und wird berufsbegleitend durchgeführt. Sie gliedert sich in 32 Stunden Theorie und 
Praxiseinheiten und 1 Prüfungstag. 

ABSCHLUSS
Nach erfolgreicher Ablsolvierung der Prüfung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Zertifikat. 

Teilnahmegebühren  auf Anfrage

CLINICAL ASSESSMENT BASICS
In diesem Basismodul werden die grundlegenden Methoden und Prinzipien des Clinical Assessment, wie 
systemfokusierte Anamneseerhebung, Inspektion, Norm und Abweichungen bei Organsystemen,
Palpation, Perkussion und Auskultation sowie die physiologischen und pathologischen Befunde für alle relevanten 
Körpersysteme erlernt.

ASSESSMENT THEMENSCHWERPUNKTE 
Bewegungsapparat
Herz und Gefäße
Brustkorb und Lunge
Zentrales und peripheres Nervensystem 
Diabetes mellitus
Abdomen

Die Absolvierung dieses Basiskurses schafft Sicherheit sowohl im klinischen als auch im pflegespezifischen 
Handeln und ist ein wichtiger Beitrag zur Kompetenzerweiterung in der Erfassung,  Dokumentation, Interpretation 
und Kommunikation relevanter PatientenInnendaten.

Nach Absolvierung des Basiskurses gibt es die Möglichkeit, in einem Aufbaukurs Wissen zu erweitern und Clinical 
Assessment Strategien zu perfektionieren.

Fortbildung nach § 63 GuKG
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PFLEGE BEI CHRONISCH-ENTZÜNDLICHEN DARMERKRANKUNGEN – CED

Weiterbildung nach § 64 GuKG

ZIELGRUPPE [VORAUSSETZUNGEN]
Personen mit einem Diplom für Gesundheits- und Krankenpflege im gastroenterologischen Umfeld beziehungsweise. einer mindestens 
3-jährigen Berufserfahrung 

AUSBILDUNGSZIEL
Ziel der Weiterbildung ist die Entwicklung beruflicher Handlungskompetenzen für den Bereich der CED-Versorgung, die sich auch der 
erfolgreichen Verknüpfung von Fach- und Methodenkompetenz, sozialkommunikativer und pflegewissenschaftlicher Kompetenz sowie 
Selbstkompetenz ergibt.  Durch den pädagogisch unterstützten Erfahrungsaustausch wir die Selbstreflexion und das Verantwortungs-
bewusstsein des Einzelnen gestärkt. 

GESETZLICHE GRUNDLAGE
Die berufsbegleitende Weiterbildung erfolgt gemäß der Gesundheits- und Krankenpflege-Weiterbildungsverordnung (GuK-WVm BGBl. II 
Nr. 453/2006). 

ZEITPLAN 
Die Weiterbildung umfasst insgesamt 165 Stunden und wird berufsbegleitend durchgeführt. Sie gliedert sich in 141 Stunden Theorie 
und 24 Stunden Praktikum. 

ABSCHLUSS
Nach erfolgreicher Ablegung der Prüfungen erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Abschlusszeugnis. Sie sind berechtigt 
nach §64 GuKG die Zusatzbezeichnung  „Pflege bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen – CED“ anzuführen.

 50  MEDIZINISCHER FACHBEREICH 
  Anatomie, Physiologie, Epidemiologie und Genetik von CED
  Pathologie, Diagnostik und Therapie
  Komplementärmedizinische Interventionen

 33 PFLEGESPEZIISCHER FACHBEREICH 
  Assessmentinstrumente, Pflegeplanungund Dokumentation
  Begleitende Maßnahmen in der Diagnostik inklusive Schulung 
  Durchführung spezieller Therapie- und Betreuungsmaßnahmen
  Ernährung bei CED

 28 KOMMUNIKATION UND MOTIVATION  
  Spezielle Methodik der Gesprächsführung, Konfliktmanagement und Stressbewältigung
  Patientenedukation und Adhärenz

 22 WISSENSCHAFT UND EVIDENZ   
  Einführung in die Pflegeforschung Evidence Based Nursing
  Basis des wissenschaftlichen Arbeitens

 8 SOZIALRECHTLICHE GRUNDLAGEN  
  Sozialrechtliche Rahmenbedingungen, berufsrelevante Rechtsfragen sowie Strukturen und Netzwerke

   VERFASSEN EINER ABSCHLUSSARBEIT
  Literaturbearbeitung eines fachspezifischen Themas unter Einhaltung der allgemeinen Regeln für die Erstellung 
  einer wissenschaftlichen Arbeit. 

 24 PRAKTIKUM  
  Mitarbeit in einer Fachabteilung oder Ambulanz für CED oder einer Krankenanstalt oder Einrichtung, die der Betreuung 
  von Menschen mit CED dient.

Std        Inhalte

Teilnahmegebühren  auf Anfrage
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DEMENZ – NEUROKOGNITIVE STÖRUNGEN – PFLEGE UND VERSORGUNG

Weiterbildung Universitätslehrgang § 64 GuKG

ZIELGRUPPE [ VORAUSSETZUNGEN ] 
Personen mit einem Diplom für Gesundheits- und Krankenpflege und 2-jähriger Berufserfahrung. Personen, die eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung im medizinischen, pädagogischen, psychologischen, medizinisch-technischen, sozialen Bereich, und eine mindestens 2-jährige 
Berufspraxis vorweisen. 

ZIELSETZUNG 
Der Universitätslehrgang soll den Studierenden ein vertieftes, auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhendes Basiswissen über 
die wichtigsten Themen und Aspekte bei der Pflege beziehungweise Versorgung älterer Menschen mit Fokus neurokognitiver Störungen 
und die Umsetzung neuer Erkenntnisse in die Praxis vermitteln. 

GESETZLICHE GRUNDLAGE 
Die Ausbildung erfolgt gemäß der Gesundheits- und Krankenpflege-Weiterbildungsverordnung (GuK-WV, BGBI.II Nr.453/2006 i.d.g.F.) und 
§ 56 des Universitätsgesetzes (UG,BGBI.INr.120/2002 i.d.g.F.). 

ZEITPLAN 
Der Universitätslehrgang dauert zwei Semester und umfasst 30 ECTS Punkte (European Credit Transfer and 
Accumulation System ist das  Europäische System zur Anrechnung, Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen im 
Europäischen Hochschulraum. Es sorgt für Transparenz und Vergleichbarkeit von erbrachten Studienleistungen). 

Die 265 Unterrichtseinheiten (UE) gliedern sich in 225 UE Theorie und 40 Stunden Praktikum. 

ABSCHLUSS 
Der Universitätslehrgang gilt als erfolgreich absolviert, wenn alle Prüfungen, Praktika, und die Abschlussarbeit positiv bewertet sind. 

Der Universitätslehrgang findet in Kooperation mit der Medizinischen Universität Graz statt. 

Teilnahmegebühren, Angaben zu den Universitätsabgaben und ÖH-Beitrag auf Anfrage und unter www.medunigraz.at/demenzpflege

 53 8 WISSENSCHAFTLICHE BASISKOMPETENZEN
   Medizinische Grundlagen
   Grundlagen der Wissenschaft und Forschung
   Evidence Based Nursing
   Analyse und Interpretation von Forschungsergebnissen

 79            6           STRATEGIEN BEI NEUROKOGNITIVEN STÖRUNGEN      
   Personenzentriertes Betreuungskonzept
   Strategien bei BPSD (Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia

 69 6 RESILIENZ UND RESSOURCENFÖRDERUNG
   Interventionen zur Resilienz- und Ressourcenförderung
   Versorgungssettings und Versorgungsstrategien
   Familienorientierte Versorgung

 64 3 RECHTLICHE UND ETHISCHE RAHMENBEDINGUNGEN 
   Relevante Rechtsgrundlagen
   Ethische Aspekte im Umgang mit Menschen mit neurokognitiven Störungen
   
  4 ABSCHLUSSARBEIT 
   Verfassen einer schriftlichen Abschlussarbeit  mit Präsentation unter Einhaltung der allgemeinen  
   Regeln für die Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit.

 40 3 HOSPITATION
   Einblicke und Vernetzung von Theorie und Praxis im eigenen Arbeitsumfeld.

Std        InhalteECTS 
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Weiterbildung Universitätslehrgang § 64 GuKG

MITTLERES PFLEGEMANAGEMENT

ZIELGRUPPE [ VORAUSSETZUNGEN ] 
Personen mit einem Diplom für Gesundheits- und Krankenpflege und 2-jähriger Berufserfahrung. 
Pflegepersonen, die eine Führungsposition der mittleren Führungsebene im Gesundheitswesen anstreben oder einnehmen. 

ZIELSETZUNG 
Der Universitätslehrgang bietet eine pflegewissenschaftlich fundierte Ausbildung mit Schwerpunkt auf Betriebswirtschaft und der 
Wissensvermittlung von Managementfertigkeiten. Er soll dazu befähigen, die Leitungsfunktion der mittleren Führungsebene in 
verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens zu übernehmen. 

GESETZLICHE GRUNDLAGE 
Die Ausbildung erfolgt gemäß der Gesundheits- und Krankenpflege-Weiterbildungsverordnung (GuK-WV, BGBI.II Nr.453/2006 i.d.g.F.) 
und § 56 des Universitätsgesetzes (UG,BGBI.INr.120/2002 i.d.g.F.). 

ZEITPLAN 
Der Universitätslehrgang dauert zwei Semester und umfasst 60 ECTS Punkte (European Credit Transfer and 
Accumulation System ist das  Europäische System zur Anrechnung, Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen im 
Europäischen Hochschulraum. Es sorgt für Transparenz und Vergleichbarkeit von erbrachten Studienleistungen). 
 
Die 640 Unterrichtseinheiten (UE) gliedern sich in 490 UE Theorie und 150 Stunden Praktikum. 

ABSCHLUSS 
Der Universitätslehrgang gilt als erfolgreich absolviert, wenn alle Prüfungen, Praktika, die Projekt- und Abschlussarbeit positiv bewertet sind. 
Der Abschluss berechtigt zur Führung der Zusatzbezeichnung "Akademische/r Pflegemanager/in der Mittleren Führungsebene" 

Der Universitätslehrgang findet in Kooperation mit der Medizinischen Universität Graz statt. 

Teilnahmegebühren, Angaben zu den Universitätsabgaben und ÖH-Beitrag auf Anfrage und unter www.medunigraz.at/mpm 

 100 6  PERSON – INTERAKTION – KOMMUNIKATION 
    Gesprächs- und Verhandlungsführung für Führungspersonen 
    Konflikt- und Stressmanagement, Präsentations- und Moderationstechniken 

 45 3  GESUNDHEIT- KRANKHEIT- GESELLSCHAFT 
    Fachliche Rechtskunde, Arbeitsrecht, Dienstrecht, Haftungsrecht, Schutz am Arbeitsplatz, Public Health
    Gesundheitsförderung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 70 8  WISSENSCHAFT UND BERUF 
    Einführung in die Grundlagen der Pflegewissenschaft und Forschung
    Professionelle Gesundheits- und Krankenpflege inklusive Qualitätssicherung
    Ethische Fragestellungen sowie Pflege im gesellschaftlichen, berufspolitischen und geschichtlichen Kontext 
    Evidence Based Nursing, Analyse und Interpretation von Forschungsergebnissen

 79 5  FÜHREN UND LEITEN 
    Ansätze und Theorie des Führens, Arbeitsorganisation und Personalmanagement 

 140 19  MANAGEMENT UND ANGEWANDTES PFLEGEMANAGEMENT 
    Organisationsformen und Betriebsführung in Einrichtungen des Gesundheitswesens
    Intra- und extramurale Einrichtungen von Gesundheits- und Sozialdiensten
    Qualitäts- und Projektmanagement inklusive Umsetzungsprojekt
    Methoden der systematischen Arbeitsanalyse mit Dienstplangestaltung 

 45 5  EINRICHTUNGSAUTONOMER BEREICH 
    Vertiefung von Managementkompetenzen, soziale Interaktion und Psychohygiene 

  8  ABSCHLUSSARBEIT 
    Verfassen einer schriftlichen Abschlussarbeit  mit Präsentation unter Einhaltung der allgemeinen    
    Regeln für die Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit. 
 150 5  PRAKTIKUM 
    Mitarbeit und Vernetzung von Theorie und Praxis im eigenen Arbeitsumfeld

Std        InhalteECTS 
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SONDERAUSBILDUNG KRANKENHAUSHYGIENE

ZIELGRUPPE [ VORAUSSETZUNGEN ]
Personen mit einem Diplom für Gesundheits- und Krankenpflege, die sich bereits in der Funktion einer Hygienefachkraft befinden 
beziehungsweise zukünftig eine derartige Funktion anstreben.

AUSBILDUNGSZIEL
Der Universitätslehrgang stellt eine Ausbildung mit pflegewissenschaftlichen, medizinwissenschaftlichen, humanwissenschaftlichen, 
sowie rechts- und sozialwissenschaftlichen Aspekten dar, mit dem Fokus auf den Erhalt der vollen Gesundheit und der vorbeugenden 
Verhütung von Krankheiten. Er befähigt zur spezialisierten Berufsausübung in Krankenanstalten oder anderen Gesundheitseinrichtungen. 

GESETZLICHE GRUNDLAGE
Die Ausbildung erfolgt gemäß der Gesundheits- und Krankenpflege-Spezialaufgabenverordung. (GuK-SV, BGBl. II Nr. 452/2005 i.d.g.F.) 
und §56 des Universitätsgesetztes (UG, BGBl. I Nr. 120/2002 i.d.g.F.) 

ZEITPLAN 
Die Dauer des Universitätslehrganges beträgt zwei Semester und umfasst 60 ECTS - Anrechnungspunkte (European Credit Transfer and 
Accumulation System ist das  Europäische System zur Anrechnung, Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen im 
Europäischen Hochschulraum. Es sorgt für Transparenz und Vergleichbarkeit von erbrachten Studienleistungen). 

Die 920 Unterrichtseinheiten (UE) gliedern sich in 400 UE Theorie und 520 UE Praktikum. 

ABSCHLUSS
Die positive Bewertung aller Prüfungen und Praktika sowie die Abschlussarbeit sind ausschlaggebend für einen erfolgreichen Abschluss. 
Dieser berechtigt zur Führung der Zusatzbezeichnung  „Akademische/r Experte/in in der Krankenhaushygiene“ sowie zur Ausübung von 
Spezialaufgaben in der Krankenhaushygiene. 

Der Universitätslehrgang findet in Kooperation mit der Medizinischen Universität Graz statt. 

Teilnahmegebühren  auf Anfrage

 60 3  EPIDEMIOLOGIE – MIKROBIOLOGIE – IMMUNOLOGIE
    Epidemiologie der Krankenhausinfektionen, Bakteriologie, Virologie, Parasitologie, Mykologie, Immunprophylaxe  

 115 6  ORGANISATORISCHE UND TECHNISCHE MASSNAHMEN    
    Pflegespezifische Maßnahmen gegen Krankenhausinfektionen
    Allgemeine und spezielle Hygienemaßnahmen zur Vermeidung von Infektionen
    Hygiene und Infektiologische Aspekte in den verschiedenen Fachbereichen
    Medizinproduktekreislauf und Isolierungsmaßnahmen 

 50 3  ORGANISATION UND BETRIEBSFÜHRUNG,  
    Organisations- und Gruppenpsychologie, Führungsmittel und Führungsverhalten        
    Grundlagen der Organisation von Gesundheitseinrichtungen  
 65 4  KOMMUNIKATION UND ANGEWANDTE PÄDAGOGIK    
    Unterweisung, Präsentation und Moderation, Kommunikation und Gesprächsführung
    Konfliktmanagement, Psychohygiene und Stressmanagement 

 50 12  PROJEKT- UND QUALITÄTSMANAGEMENT   
    Grundlagen von Projekt- und Qualitätsmanagement, Erstellung eines Umsetzungsprojektes
    Grundlagen der statistischen Arbeitsweise  
 20 1  GESETZLICHE GRUNDLAGEN    
    Relevante Bundes- und Landesgesetze über Kranken- und Kuranstalten, Sanitätsrecht und Medizinproduktegesetz

 40 3  PFLEGEWISSENSCHAFT UND PFLEGEFORSCHUNG   
    Evidence Based Nursing, Analyse und Interpretation von Forschungsergebnissen, Nutzen und  Umsetzung 

   8  ABSCHLUSSARBEIT
    Verfassen einer schriftlichen Abschlussarbeit eines fachspezifischen Themas  unter Einhaltung der allgemeinen    
    Regeln für die Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit.

 520 20  PRAKTIKUM  
    Mitarbeit und Vernetzung von Theorie und Praxis im eigenen Arbeitsumfeld 

Std        InhalteECTSSonderausbildung Universitätslehrgang § 70 GuKG
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

§1 ANMELDEBEDINGUNGEN Landesverband Steiermark
1. Mit Unterzeichnung des Anmeldeformulars akzeptiert die Teilnehmerin/der Teilnehmer die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und gilt dies als 
verbindliche und rechtsgültige Anmeldung.
2. Die Lehrgangsleitung ist jedoch berechtigt nach einem lehrgangsspezifischen Auswahlverfahren eine Auswahl zu treffen und Anmeldungen bis 
spätestens 4 Wochen vor Lehrgangsbeginn ohne Angabe von Gründen und ohne, dass ein/e Anmelder/in Ansprüche daraus ableiten könnte, abzulehnen.
3. Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband, Landesverband Steiermark behält sich das Recht vor, den Lehrgang 
beziehungsweise Fortbildung bei einer zu geringen Anzahl an Teilnehmer/innen oder aus anderen wichtigen Gründen zu verschieben beziehungsweise. 
ganz abzusagen. Zu diesem Zeit- punkt bereits eingegangene Zahlungen der Teilnahmegebühren werden rückerstattet.
4. Ebenso behält sich der ÖGKV das Recht vor, notwendige Änderungen hinsichtlich der/des Vortragenden (auch kurzfristig) durchzuführen. Derartige 
Änderungen berechtigen weder zu einer Stornierung der Anmeldung, noch zu einer Minderung der Teilnahmegebühr noch zu Schadenersatzansprüchen.
§2 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
1. Die jeweilige Teilnahmegebühr hat spätestens 7 Tage vor dem Lehrgangs- beziehungsweise. Fortbildungsbeginn auf dem vom Lehrgangssekretariat 
genannte Konto einzulangen.
2. Alle Teilnahmegebühren verstehen sich in Euro und inkludieren das Unterlagenmaterial (Skripten, Handouts). Nicht inkludiert sind sämtliche anderen 
Ausgaben der Teilnehmer/innen, die aus der Kursteilnahme resultieren, z.B. Bücher, Unterbringung, Anreise u.ä.
3. Die Teilnahmegebühr ist dzt. mehrwertsteuerbefreit. Stellt sich im Nachhinein heraus, dass diese umsatzsteuerpflichtig sind, ist der ÖGKV dazu berechtigt, 
die Umsatzsteuer nachträglich in Rechnung zu stellen und erklärt sich die Teilnehmerin/der Teilnehmer zur Nachentrichtung der Umsatzsteuer bereit.
4. Erst mit vollständiger Zahlung der Teilnahmegebühr ist die Teilnehmerin/der Teilnehmer zur Teilnahme am Lehrgang beziehungsweise. Fortbildung be-
rechtigt. Im Fall eines Zahlungsverzuges ist die Teilnehmerin/der Teilnehmer ausdrücklich nicht zur Teilnahme am Lehrgang beziehungsweise. Fortbildung 
berechtigt.
§3 STORNOBEDINGUNGEN
1. Eine kostenfreie Stornierung der Fortbildungs- beziehungsweise. Lehrgangsanmeldung von Seiten der Teilnehmerin/des Teilnehmer ist ausschließlich schriftlich bis 
spätestens 4 Wochen vor Lehrgangs- beziehungsweise. Fortbildungsbeginn möglich.
2. Bei einer Stornierung von 4 Wochen bis spätestens 2 Wochen vor Lehrgangs- beziehungsweise. Fortbildungsbeginn oder bei Nennung eines Ersatzteil-
nehmers werden 25% der Teilnahmegebühr als Bearbeitungsgebühr der Teilnehmerin/dem Teilnehmer in Rechnung gestellt. 
3. Bei einer Abmeldung nach obengenannter Frist wird eine Stornogebühr in Höhe der Teilnahmegebühr verrechnet.
4. Kostenrückerstattung bei Krankheit erfolgt nur durch Vorlage einer ärztlichen Bestätigung unter Einbehalt von 25 % Bearbeitungsgebühr.
5. Bei Nicht-Erscheinen bzw. einer Abmeldung nach Lehrgangsbeginn wird jedenfalls die gesamte Teilnahmegebühr verrechnet.

§4 HAFTUNG
1. Die aus der Bildungsmaßnahme gewonnenen und angewendeten Kenntnisse begründen keinen Haftungsanspruch gegenüber dem ÖGKV, LV Stmk.
2. Für im Rahmen der Bildungsmaßnahme auftretende Verletzungen wird die Haftung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ausgeschlossen. Die Haftung 
für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folge- und Vermögensschäden sowie von entgangenem Gewinn und von Schäden aus Ansprüchen Dritter sind jedenfalls 
ausgeschlossen. Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer handelt eigenverantwortlich und ist verpflichtet dem ÖGKV, LV Stmk. aus solchen Ansprüchen schad- und 
klaglos zu halten.
3. Im Fall von Diebstahl, Verlust oder Beschädigung von zum Kurs mitgebrachten Gegenständen, insbesondere auch Wertgegenständen, übernimmt der ÖGKV, 
LV Stmk. keine Haftung.
4. Es gilt die Hausordnung des ÖGKV, LV Stmk.beziehungsweise. des Veranstaltungsortes in der jeweils geltenden Fassung. Ein wiederholter Verstoß gegen die 
Hausordnung oder andere Sicherheits- beziehungsweise. Ordnungsvorschriften können zum Ausschluss von der Bildungsmaßnahme führen. Eine Rückerstat-
tung der Teilnahmegebühr erfolgt in diesem Fall nicht.
§5 DATENSCHUTZ
Die Teilnehmerin/der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich mit der Zusendung späterer Informationen im Zusammenhang mit beruflicher Weiterbildung durch 
den ÖGKV, LV Stmk. einverstanden. Die Teilnehmerin/der Teilnehmer kann diese Zustimmung jederzeit schriftlich widerrufen.
§6 URHEBERRECHTLICHER SCHUTZ
Die Lehrinhalte sowie alle den Teilnehmer/innen überlassene Lehr- beziehungsweise. Lernunterlagen (wie Skripten, elektronische Datenträger, Videos etc.) stellen 
das geistige und alleinige Eigentum entweder des ÖGKV, LV Stmk. oder der Verfasserin/des Verfassers dar und stehen ausschließlich nur der persönlichen Nut-
zung der Teilnehmer/innen zur Verfügung. Ein Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung der Lehr- beziehungsweise. Lernunterlagen ist nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung der Lehrgangsleitung gestattet.
§ 7 SONSTIGES
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bildungsmaßnahmen in der Akademie für Gesundheitsberufe des ÖGKV, LV Stmk.
2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchführbar werden, wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen 
nicht berührt. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel der ursprünglichen Bestimmung am nächsten kommt. 
Im Zweifel gilt die unwirksame Bestimmung als durch eine gesetzliche Bestimmung ersetzt.
3. Außer den in diesen Geschäftsbedingungen schriftlich niedergelegten Bestimmungen wurden sonstige Abreden nicht getroffen. Änderungen dieser Bedin-
gungen – auch das Abgehen vom Erfordernis der Schriftlichkeit – bedürfen der Schriftform.
4. Diese Geschäftsbedingungen unterliegen österreichischem Recht.
5. Gerichtsstand ist Graz.
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